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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 9 DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ 2009

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Harvestehude 13 für den Geltungs-
bereich zwischen Mittelweg – Sophienterrasse – Alsterkamp –
Harvestehuder Weg – Alfred-Beit-Weg – Klosterstieg (Bezirk
Eimsbüttel, Ortsteil 313) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Mittelweg – Sophienterrasse – Alsterkamp – Nord- und
Ostgrenze des Flurstücks 733, Ostgrenze des Flurstücks
1929, Nordgrenze des Flurstücks 830 der Gemarkung Har-

vestehude (Sophienterrasse) – Harvestehuder Weg – Süd-
grenze des Flurstücks 828, Ost- und Südgrenze des Flur-
stücks 2074, über das Flurstück 2147, Ostgrenze des Flur-
stücks 235 (Alfred-Beit-Weg), über das Flurstück 2149,
Südgrenze des Flurstück 235, Süd- und Westgrenzen des
Flurstücks 2191, Südgrenzen der Flurstücke 2091 und 209
der Gemarkung Harvestehude. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über den Bebauungsplan Harvestehude 13 

Vom 2. März 2009

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 22. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2986, 2998), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert
am 24. Juni 2008 (HmbGVBl. S. 239), § 7 Absatz 6 Satz 1 in
Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Hamburgi-
schen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 9. Oktober
2007 (HmbGVBl. S. 356, 392), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der
Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 17. Februar 2009
(HmbGVBl. S. 43), § 9 Absatz 4 des Hamburgischen Abwasser-
gesetzes in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258,
280), zuletzt geändert am 12. September 2007 (HmbGVBl.
S. 284), und § 1 Satz 1, § 2, § 3 und § 4 Nummer 3 der Weiter-
übertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl.
S. 481), zuletzt geändert am 2. Dezember 2008 (HmbGVBl.
S. 408), wird verordnet:
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beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans, die Begründung und die zusam-
menfassende Erklärung können beim örtlich zuständigen
Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingese-
hen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt
vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erwor-
ben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich
zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. 

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im allgemeinen Wohngebiet Mittelweg 110 (Flurstück 812
und westlicher Bereich des Flurstücks 929), Mittelweg 111
(Flurstück 191), Mittelweg 112 (Flurstück 190) und Mit-
telweg 113 (Flurstück 209) sind Gartenbaubetriebe und
Tankstellen unzulässig.

2. Im allgemeinen Wohngebiet Sophienterrasse 21, Mittel-
weg 104 a–109 (Flurstücke 820, 819, 818, 2168, 2167, 814,
813) und Sophienterrasse 15–20 (Flurstücke 1183, 1222,
826, 825, 824, 823, 822) sind Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anla-
gen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen
unzulässig.

3. Im allgemeinen Wohngebiet Sophienterrasse 14 (Flur-
stück 828) sind sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig. 

4. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bauge-
setzbuchs als „Erhaltungsbereich“ bezeichneten Gebieten
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und
zwar auch dann, wenn nach bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen bau-

lichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das
Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, ins-
besondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen
Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche
Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche
Anlage beeinträchtigt wird.

5. An der östlichen Gebäudeseite des denkmalgeschützten
Gebäudes Sophienterrasse 14 (Flurstück 828) kann für
eine eingeschossige Einhausung einer Tiefgaragenzufahrt
eine Überschreitung der Baugrenze bis zu einer Tiefe 
von maximal 4,0 m und einer Länge von maximal 30,0 m
zugelassen werden. Die Zulässigkeit der Überschreitung
der Baugrenze entfällt, wenn ein Bauantrag hinsichtlich
der Errichtung eines Erschließungsbauwerks für die
Gemeinschaftstiefgarage (GTGA 3) auf dem Flurstück
1998 gestellt und genehmigt wird. 

6. Innerhalb der mit (A) bezeichneten nördlichen Fläche auf
dem Flurstück 1998 ist zur Erschließung einer Tiefgarage
für das denkmalgeschützte Gebäude Sophienterrasse 14
(Flurstück 828) ein eingeschossiges Erschließungsbau-
werk mit einer Geschossfläche von maximal 100 m2 für die
GTGA 3 zulässig. Die Festsetzung entfällt, wenn die ein-
geschossige Einhausung einer Tiefgaragenzufahrt mit
Überschreitung der Baugrenze auf dem Flurstück 828 –
Sophienterrasse 14 beantragt und genehmigt oder die
Anlage erstellt wird. In diesem Fall wird die mit (A)
bezeichnete Fläche als Straßenverkehrsfläche mit beson-
derer Zweckbestimmung Parkfläche.

7. In dem allgemeinen Wohngebiet und dem reinen Wohnge-
biet zwischen den östlichen Grundstücksgrenzen der Flur-
stücke 812, 813, 814, 2168 am Mittelweg und den südlichen
Grundstücksgrenzen der Flurstücke 2167, 824, 1222, und
entlang einer gedachten, südlich unterhalb dem Gebäude
der ehemaligen Standortkommandantur Sophienterrasse
14 verlaufenden Linie über die Flurstücke 827 und 828 an
der Sophienterrasse, der Westgrenze der neu ausgewiese-
nen Erschließungsstraße als Verbindung vom Alsterkamp
zum Alfred-Beit-Weg und den nördlichen Grundstücks-
grenzen der Flurstücke 2074, 2034 und 191 kann auf den
Flurstücken 815, 929 und 828 eine Überschreitung der
Baugrenzen durch Erker, Vorbauten, Balkone und Log-
gien bis zu jeweils einer Tiefe von maximal 2,0 m und
maximal 5,0 m Breite von insgesamt höchstens 65 vom
Hundert der gesamten Fassadenlänge zugelassen werden;
die Erker und Vorbauten dürfen eine Höhe von zwei Voll-
geschossen des jeweiligen Gebäudes nicht überschreiten.

8. In dem reinen Wohngebiet zwischen der Ostgrenze der
neu ausgewiesenen Erschließungsstraße als Verbindung
vom Alsterkamp zum Alfred-Beit-Weg, und der nördlichen
und östlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 733, der
östlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 1929 sowie
der nördlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 830, der
Westgrenze des Flurstücks 2303 (Harvestehuder Weg) und
den nördlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 2147
und 2074 kann auf den Flurstücken 828, 1909, 733 und
1929 eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone
und Loggien bis zu jeweils einer Tiefe von maximal 2,0 m
und maximal 3,0 m Breite von insgesamt höchstens 50 vom
Hundert der gesamten Fassadenlänge zugelassen werden.

9. In den allgemeinen Wohngebieten entlang des Mittel-
weges sind durch geeignete Grundrissgestaltung die
Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäude-
seiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung von Wohn- und
Schlafräumen an den lärmabgewandten Gebäudeseiten
nicht möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender
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Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren,
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude
geschaffen werden. 

10. In den Baugebieten sind Stellplätze nur in Tiefgaragen
zulässig. Soweit auf den Grundstücken keine Flächen für
Tiefgaragen festgesetzt sind, sind Tiefgaragen auch außer-
halb der überbaubaren Grundfläche zulässig. Die nicht
überbauten Flächen von Tiefgaragen sind mit einem min-
destens 80 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau
zu versehen und gärtnerisch anzulegen.

11. In dem reinen Wohngebiet zwischen der Ostgrenze der
neu ausgewiesenen Erschließungsstraße als Verbindung
vom Alsterkamp zum Alfred-Beit-Weg, und der nördlichen
Grundstücksgrenze des Flurstücks 830, der Westgrenze
des Flurstücks 2303 (Harvestehuder Weg) und den nörd-
lichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 2147 und 2074
ist auf den Flurstücken 828 und 1909 zur Errichtung einer
Tiefgarage eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 für
Flächen unterhalb der Geländeoberfläche festgesetzt. 

In dem allgemeinen Wohngebiet und dem reinen Wohnge-
biet zwischen der westlichen Grundstücksgrenze des Flur-
stücks 812 und 929 am Mittelweg, den östlichen Grund-
stücksgrenzen der Flurstücke 813, 814, 2168 am Mittelweg
und den südlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke
2167, 824, 1222, der östlichen Grundstücksgrenze des
Flurstücks 1183 und der südlichen Grundstücksgrenze des
Flurstücks 1227 (Sophienterrasse) im Bereich des Gebäu-
des der ehemaligen Standortkommandantur Sophien-
terrasse 14, der Westgrenze der neu ausgewiesenen
Erschließungsstraße als Verbindung vom Alsterkamp zum
Alfred-Beit-Weg und den nördlichen Grundstücksgrenzen
der Flurstücke 2074, 2034 und 191 wird auf den Flur-
stücken 812, 815, 929 und 828 zur Errichtung einer Tief-
garage eine GRZ von 0,8 für Flächen unterhalb der
Geländeoberfläche festgesetzt.

12. Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht auf den Flur-
stücken 1929, 830 und 1909 umfasst die Befugnis der
Freien und Hansestadt Hamburg, einen für die Öffentlich-
keit allgemein zugänglichen Gehweg in einer Breite von
3,0 m als Verbindung zwischen Sophienterrasse und Har-
vestehuder Weg herzustellen und zu unterhalten und die
Befugnis der Hamburger Stadtentwässerung unterirdische
öffentliche Sielanlagen herzustellen und zu unterhalten.
Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden.
Nutzungen, welche die Unterhaltung beeinträchtigen kön-
nen, sind unzulässig.

13. Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Fahr- und
Gehwege in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzu-
stellen.

14. Entlang des Mittelwegs und der Sophienterrasse sind
innerhalb der festgesetzten Fläche mit dem Ausschluss
von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen Grund-
stücks- und Tiefgaragenzufahrten ausnahmsweise zulässig.

15. Das anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern,
sofern es nicht gesammelt und genutzt wird. Sollte eine
Versickerung im Einzelfall unmöglich sein, ist ausnahms-
weise eine durch Rückhaltung des Oberflächenwassers
gedrosselte, verzögerte Einleitung nach Maßgabe der
zuständigen Stelle in ein Siel zulässig.

16. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden Bäume
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen mit einheimischen
Bäumen vorzunehmen. Die nach zu pflanzenden Bäume
müssen einen Stammumfang von mindestens 18 cm, in 1 m
Höhe über dem Erdboden gemessen, aufweisen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 2. März 2009.

Das Bezirksamt Eimsbüttel
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§ 1

Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Eimsbüttel 

(1) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Eimsbüttel dür-
fen am Sonntag, den 5. April 2009, aus Anlass der Veranstal-
tungen „Frühlingserwachen“, „Fit, gesund und schön ins
Frühjahr“ und „April, April“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr geöffnet sein.

(2) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Eimsbüttel dür-
fen am Sonntag, den 21. Juni 2009, aus Anlass der Veranstal-
tungen „Midsommarfest“ und „Schnelsen kocht auf“ in der
Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(3) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Eimsbüttel dür-
fen am Sonntag, den 27. September 2009, aus Anlass der

Veranstaltung „Kunstmeile und Flohmarkt XXL“ in der Zeit
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(4) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Eimsbüttel dür-
fen am Sonntag, den 8. November 2009, aus Anlass der 
Veranstaltungen „Warten auf Lucia“ und „Herbstfest“ in der
Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2

Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.
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Neunte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Eimsbüttel
Vom 4. März 2009

Auf Grund von § 8 Absatz 1 des Ladenöffnungsgesetzes
vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611) in Verbindung
mit der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufszeiten vom
11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am 23. September
2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:

Hamburg, den 4. März 2009.

Das Bezirksamt Eimsbüttel


